
Informationen der lekker Energie GmbH zur gemeinsamen       

Verantwortlichkeit nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 DSGVO 

 

Wir vertreiben unsere Produkte mit Hilfe von Handelsvertretern. Im Rahmen der Han-

delsvertretervertragsverhältnisse kommt es naturgemäß zur Verarbeitung persönlicher 

Daten, insbesondere von Kunden und Interessenten, aber auch von Mitarbeitern, Unter-

vermittlern und anderen Personen.  

Im Zuge unserer Zusammenarbeit mit unseren Handelsvertretern sind wir gemeinsam für 

den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen verantwortlich 

(Art. 26 DSGVO) und haben deshalb vereinbart, wer welche Pflichten nach der DSGVO er-

füllt. 

Als zentrale Anlaufstelle für die Geltendmachung der Datenschutzrechte betroffener Per-

sonen agieren wir, weshalb betroffene Personen sich bevorzugt an uns wenden sollten. 

Eine Geltendmachung gegenüber dem Handelsvertreter bleibt natürlich dennoch mög-

lich, da wir uns unverzüglich gegenseitig informieren und einander die notwendigen 

Informationen zur Verfügung stellen.  

Auch wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht, also gegenüber den betroffe-

nen Personen beide verantwortlich bleiben, sind wir mit unseren Handelsvertretern 

übereingekommen, die datenschutzrechtlichen Pflichten, Verantwortlichkeiten und Zu-

ständigkeiten intern wie folgt aufzuteilen:  

Verarbeitung Unter-
nehmen 

Handels-
vertreter 

Festlegung der Zwecke und Mittel zur Verarbeitung (+) (+) 

Festlegung der zu verarbeitenden Daten(-kategorien) (+) (+) 

Festlegung, wer welche Pflichten aus der DSGVO erfüllt (+) (+) 

Wer fungiert als Anlaufstelle für die betroffenen Personen? (+) (-) 

Wer stellt betroffenen Personen das Wesentliche der Vereinba-
rung zur Verfügung (Art. 26 Abs. 2 S. 2 DSGVO)?  
Ausnahme: Bei vom Handelsvertreter neu akquirierten Interes-
senten/ Neukunden und seinen Mitarbeitern/Auftragsverarbei-
tern 

(+)  
 

(+) 

Wer ist für die Erfüllung der Informationspflichten nach Art. 13, 
14 DSGVO verantwortlich? 
Ausn.: Bei vom Handelsvertreter neu akquirierten Interessenten/ 
Neukunden und seinen Mitarbeitern/Auftragsverarbeitern 

(+)  
 

(+) 



Wer beantwortet Auskunftsanfragen nach Art. 15 DSGVO? (+) (-) 

Wer bearbeitet auf Art. 16 DSGVO beruhende Berichtigungsanfra-
gen? 

(+) (+) 

Wer bearbeitet auf Art. 17 DSGVO beruhende Löschungsanfragen? (+) (+) 

Wer bearbeitet auf Art. 18 DSGVO beruhende Aufforderungen zur 
Einschränkung der Verarbeitung? 

(+) (-) 

Wer gewährleistet die Erfüllung der Mitteilungspflicht im Zusam-
menhang mit der Berichtigung, Löschung oder Sperrung gemäß 
Art. 19 DSGVO? 

(+) (-) 

Wer gewährleistet das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß 
Art. 20 DSGVO? 

(+) (-) 

Wer bearbeitet auf Art. 21 DSGVO beruhende Widersprüche zur 
Verarbeitung? 

(+) (+) 

Wer setzt die aus Art. 25 DSGVO resultierende Anforderung „Da-
tenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutz-
freundliche Voreinstellungen“ um? 

(+) (-) 

Wer führt, sofern erforderlich, eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung gem. Art. 35 DSGVO durch? 

(+) (+) 

Wer gewährleistet die Sicherheit der Verarbeitung entsprechend 
Art. 32 DSGVO? 

(+) (+) 

Wer führt das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten? (+) (+) 

Wer gewährleistet die aus Art. 33 DSGVO resultierende Melde-
pflicht bei Datenpannen? 

(+) (-) 

Wer gewährleistet die aus Art. 34 DSGVO resultierende Melde-
pflicht bei Datenpannen? 

(+) (-) 

Ist ein Datenschutzbeauftragter benannt? (+) (+) 

 

Stand: 16.12.2019 


